
Vergnügungssteuererklärung für Apparate mit Gewinnmöglichkeit für den Monat ______________ 20__ 

   

Kassenzeichen: 

 

Steuerpflichtige(r)    

  

Straße/Haus-Nr. 

 

 

  
Postleitzahl/Ort 

 

 

  
Telefon 

 

 

    

 

 

 
 

Abgabefrist: 

Die Erklärung ist bis zum 15. Tag  des Folgemonats einzureichen . Die Aufzählung der einzelnen Apparate sowie die Darstellung der Spieleinsätze sind auf dem 

Erklärungsvordruck (Anlage zur Vergnügungssteuererklärung) vorzunehmen. Die zusammenfassende Berechnung der Steuer erfolgt auf dieser Erklärung. Der 

Anmeldung sind entsprechend § 11 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Heinsberg die Zählwerkausdrucke in Kopie beizufügen. 

 

 

 

 
Summe der Einspielergebnisse aller Apparate mit Gewinnmöglichkeit entsprechend den beigefügten Anlagen (Nr. 1 bis _____) 

Gesamtspieleinsatz 

EUR 

Steuersatz 

v. H. 

Steuerbetrag 

EUR 

 

 
3,95 

 

 

 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 

 

 

__________________   _______________________ 
    Datum      Unterschrift (ggf. Firmenstempel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konten der Stadt Heinsberg 
Kreissparkasse Heinsberg  IBAN: DE93 3125 1220 0002 0001 07 SWIFT-BIC: WELADED1ERK 
Volksbank Heinsberg eG  IBAN: DE66 3706 9412 2300 0020 16 SWIFT-BIC: GENODED1HRB 
 

USt – IdNr.: DE  122483360 

 



Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten 

 

Im Zusammenhang mit der Vergnügungssteuererklärung für Apparate mit Gewinnmöglichkeit und der damit verbundenen 

Erhebung von Vergnügungssteuer werden bei Ihnen personenbezogene Daten erhoben. Bitte beachten Sie hierzu nachstehende 

Datenschutzhinweise: 

 

1. Angaben zum Verantwortlichen 

 

Stadt Heinsberg –Der Bürgermeister- 

Apfelstraße 60 

52525 Heinsberg 

Telefon: 02452/14-0 

Fax: 02452/14-1095 

E-Mail-Adresse: stadt@Heinsberg.de 

Internet-Adresse: www.heinsberg.de 

2. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 

 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Heinsberg 

Apfelstraße 60 

52525 Heinsberg 

Telefon: 02452/14-1730 

E-Mail-Adresse: datenschutz@heinsberg.de 

3. Angaben zur Aufsichtsbehörde 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, für die Erhebung von Vergnügungssteuer, ist die Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 

 

Straße: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211/38424-0 

Telefax: 0211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Internet: www.ldi.nrw.de  

4. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben, um eine Veranlagung von Vergnügungssteuer für Spielapparate mit 

Gewinnmöglichkeit durchzuführen. 

 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten sind der § 2 der Abgabenordnung in Verbindung mit den §§ 29 b, 29 c und 31 

Abs. 3 der Abgabenordnung. 

5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

 

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt Heinsberg durch eine entsprechende Erklärung 

eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Besteuerungsverfahren erforderlich sind. Maßstab hierfür 

sind grundsätzlich die steuerlichen Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 Abgabenordnung). 

Wir dürfen Sie betreffende, personenbezogene Daten auch speichern, um diese für künftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 

88a  Abgabenordnung). 

7. Rechte der Betroffenen 

 

Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

 

Sie haben in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt Heinsberg durch eine entsprechende Erklärung 

eingewilligt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 

Sie haben das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Die Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 3 

dieses Bogens. 

10. Pflicht zur Bereitstellung Ihrer Personenbezogenen Daten 

 

Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Sie, als betroffene Person, sind gem. § 93 Abgabenordnung 

verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. 

 

mailto:stadt@Heinsberg.de
http://www.heinsberg.de/
mailto:datenschutz@heinsberg.de
mailto:poststelle@ldi.nrw.de
http://www.ldi.nrw.de/


Steuerpflichtige(r), Anschrift

Aufstellort: 52525 Heinsberg,

Nr. Spieleinsatz

Name Nummer Euro/Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gesamtbetrag

pro Monat:

Straße, Hausnummer

Kassenzeichen:_________________________

Anlage Nr. ________
(Bei mehreren Anlagen, bitte durchlaufend nummerieren)

Anlage zur Vergnügungssteuererklärung für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in 

Spielhallen für den Monat ________________________20__

Aufgestellte Spielapparate Bermerkungen (hier bitte Besonderheiten eintragen,

z. B., wenn ein Gerät im Monat ausgewechselt wurde)


	Vergnügungssteuererklärung für Apparate m. Gewinnmögl. (Deckblatt)
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